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MOSER + ZIEGELBAUER
ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU GMBH
MITTLERE GERBERGASSE 2
86720 NÖRDLINGEN

Es gelten die Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes Stixenfeld.
Abweichend davon sind auch Pultdächer und versetzte Pultdächer zugelassen. Für Pultdächer (PD) und versetzte Pultdächer (VPD) 
wird festgesetzt:

Dachneigung maximal 30 °
maximaler Dachüberstand allseitig: 1,50 m
keine Dachaufbauten

nicht glänzende, naturrote bis rotbraune Schuppendeckung, Eindeckung mit Fotovoltaik- und Solarmodulen ist zulässig.

Wandhöhe Hauptgebäude mit versetztem Pultdach an der Traufseite höchstens 5,10 m

Wandhöhe Hauptgebäude mit Pultdach an der Traufseite höchstens 3,50 m

Gemeinde Buttenwiesen, Ortsteil Buttenwiesen, Landkreis Dillingen
Bebauungsplan Stixenfeld
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